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Feststeilung

- Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6

==i Gew§tG von der Gewerbesteuer.befreitr weil sie ausschließIich und unnittelbar steuerbegÜnstlgten

= 
geneinnützigen Zwecken in Sinne der §§ 5l ff. A0 dient.

!t
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinreice zun §teucnbegünstigung
Die Körperschaft fördert folgende genelnnützige Zwecke:
- Fördärung der Jugendhilfe

Ilie Satzungsznecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz I Nr. 4 AO.

Hinseisc zun Ausstcllung von Zurcndungsbestätigungen
Zuwendungsbestätigungen f ür Spenden:
Di;-[ö;;il;;h;;i-i;I--ü.i.ir,tisL-]ür'spenoerr die ihr zur venrenduns rür dlese Zwecke zuger^rendet
1perdenr Zuwendungsbestätigungen nach autlich vorgeschriebenen Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV)
auszustellen.
Die antlichen l{uster für die Ausstellung steuerllcher Zuwendungsbestätlgungen stehen lr Internet
unter https://wr*w.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Foruuläre zur Verfügung.

Zuwendungsbes täti gungen f ür l'litgliedsbel t räge :
Die Körpärschäft ist berechttgtr für t{itgtledsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach afrtlich vorge-
schrlebenea Yordruck (§ 50 Abs,. I ESIIIV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. tlitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt nerdenr
wenn das Datum des Freistellungsbescheides nlcht länger a].s fünf Jahre zurückIiegt. Dle Frist ist
taggenau zo berechnen (§ 53 Abs. 5 A0).

Haftung bci unnichtlgen ZurendungsbestätiEungcn urrd fehlvcFHcndeten Zurcndungen
l,ler vorsätzLich oder grob fahrlässig eine unrlchtige Züwendungsbestättgung ausstellt oder
veranlasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der Zulrendungsbestätigung angegebenen steuer'
begünsttgten Zwecken verwendet werdenp haftet für die entgangene Steuer. Ilabei wird die
enIgangeie Elnkcmnensteuer oder Körperschaftsteuer nit 30 %» dte entgangene Gewerbesteuer pauschal
rit-15-%derZuuendungangesetzt(§t0bAbs.4EStGr§9Abs.3KSIG'§9Nr.5GeuStG).
Hinrsise zutr Kapitalertragsteucnabzug
$ei Kapltalerträgenr die bis zun 31 .12.2020 zufließenr reicht für die Abstandnahne vor Kapitat-
ertragiteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sowle Abs. 4b Satz I Nr. 3 und Abs. l0 Satz I Nr. 3
gStO äie Vorlage dieses Btscheides oder rtie [iberlassung einer antlich beglaublgten Kopie dleses
Bescheides aus.
Das üleiche gilt bis zur o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 §atz I Nr. 3 E§tG durch das depotführende Kredlt- oder Flnanzdienstleistungslnstitut.

tlt?lilsil,." sier däss die Inanspruchnahre der steuerbefreiuns auch von der tatsächlichen
Geschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzant ' gSf. lm Rahmen elner
Außenprüfung - unterliegt. Ilie tatsächliche Geschäftsführung fruss auf die ausschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünstlgten Zwecke gerichtet sein und die Be§timnungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft nuss dles durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahuen und
Ausgabenr Tätigkeitsberlchtr Vernögensübersicht nit Nachweisen über Bildung und Entuicklung der
Rücklagen) nachgewiesen ryerden (§ 63 A0).

rcx*xx Fontsetzung siehe §eite 2 xxxxx

Konten des Finanzamts:

lteitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter hrlrhr. f inanzamt.de

Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAl,t DE94 1005 0000 6600 0464
Postbank Berlin
rBAN DE09 r00l 0010 0691 5551
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Steuernummer 27/669/50371 belte

Er"täuterungen
inr überpiüfung der tatsächlichen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit bltte ichr für die
Jahre 2016-2018 folsende Untertagen bls zun 31.5.2019 einzureichen;

- Jahresabschlüsse (Kassenberichte)
- Tätigkeitsberichte und
- Körpirschaftsteuererktärung rittels Elster0nline (www.elsteronline.de) näch Vordruck K§t I B mit
Anlage Gem I
Hinweis! KSt I A ist ausschließlich für die gGnbH bestlmrnt)

Den Tättgkeitsberichten muss zu entnehnen seinr in welcher lleise die tatsächliche Geschäftsführung
auf die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke gerichtet war.

Sollten sie von einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe vertreten werdenr lst die §teuerer'
klärung zum 31.12.2019 abzugeben. Die Abgabefrist per 31.5.2019 stellt in diesem Fall keine
vorzeitige Anforderung der Steuererklärung dar.

t( *t(l(t(***t6*ttiß*x*x l€tf *!ß*tocx**xt(*i(l(*******t( * **** * l(l(l(*ltlt lc*I I* xl(r(*i( lcic**l(t(lt*l(x*****r(* l(l(x l(l( l(*l(i(

Auf die Anlage zu diesem Bescheid uird hingeuiesen.

Es ist regelnäßig zu überprüfenr ob die tatsächliche Geschäftsführung den
gemeinnützigkeiisrecltiichen Bestinnungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
Oftte - voibehaltllch einer abweichenden Aufforderung des Finanzafite§ ' in 2019 für das Jahr 2018
ein. Bitte achten Sie daraufr alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen mit einzurelchen.

nechtsbehelfshelehnunqt .

Die FreisteLlung ,oi der Körpersehaftsteuer und Gewerbesteuer kann nlt dem Einspruch angefochten
ve rde n.
i.i--äintprucfr ist bei dem vorbezetchneten Finanzamt oder bel der angegebenen Außenstelle
schriftliih einzureichenr dieseu./ dieser elektronlsch zu übermltteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
iin Einspruch ist Jedoch ausgeschloss0nr soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert otler
ersetztr gegen den äin zulässiger Einspruch oder (nach einen zu1ässigen Einspruch) eine zulässlge
Klager Reüiiion oder Nichtzulassungsbeschlrerde anhängig ist. In diesen Fall vird der reue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist fÜr die Etnlegung eine§ Einspruchs beträgt einen llonat
§le beginnt urit AOlaut des Tagesr an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden_ist' Bei
Zusenduig durch eiofachen Brief oder Zustellung rittels Einschreiben durch UberEabe gilt die Be-

ianntgaUä ntt dem dritten Tag näch Aufgabe zur Post als bevirkt' es sei dennr dass der Bescheid :u
elner späteren Zettpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung nri.t Zustellungsurkunde oder oittels
Einschreiben nlt Rüikschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der TaE der
Zustellung.

hJeitere Informatlonen

öf*nungszeiten:

Ho + Fr 8-13/ Do 11-I8Uhr+näch Yereinbarung


